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Bundesrätin Ruth Dreifuss wurde am Freitag von Fürst Hans-Adam II. a u f  Schloss 
Vaduz zu  einem Meinungsaustausch empfangen. 

Bundesrätin Ruth Dreifuss und Regierungsrat Dr. Michael Ritter unterzeichneten das 
Sozial-Zusatzabkommen zwischen der Schweiz und Liechtenstein. (Bilder: vito) 

Dreifuss und Ritter unterzeichneten Sozial-Zusatzabkommen 
Revision des Sozialabkommens von 1990 drängte sich mit 10. AHV-Revision a u f -  Koordination der Versicherungssysteme in beiden Ländern 

(G.M.) - Bundesrätin Ruth Dreifuss 
und Regierungsrat Dr. Michael Ritter 
unterzeichneten am Freitag nachmittag 
im Regierungsgebäude in Vaduz ein Zu
satzabkommen zu dem seit 1989 gültigen 
Sozialabkommen zwischen der Schweiz 
und Liechtenstein. Nach der Unterzeich
nung traf die Vorsteherin des Eidgenös
sischen Departements des Inneren mit 
Fürst Hans-Adam II. auf Schloss Vaduz 
zusammen. Am Samstag ist ein Gespräch 
mit Regierungschef Dn Mario F̂ jick und 
Regierungschef-Stellvertreter Thomas 
Büchel über die bilateralen Beziehungen 
vorgesehen. 

Erste gemeinsame Vereinbarungen im 
Sozialbereich trafen die beiden Nachbar
staaten bereits 1954, als die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung in Liechten

stein nach dem schweizerischen Vorbild 
eingeführt wurde. Das geltende Abkom
men zwischen dem Fürstentum Liechten
stein und der Eidgenossenschaft auf dem 
Gebiete der sozialen Sicherheit, das nun 
durch ein Zusatzabkommen ergänzt wur
de, trat am 1. Mai 1990 in Kraft. Die Be
stimmungen des bilateralen Vertrages er
strecken sich über die Alters- und Hin
terlassenenversicherung, die Invaliden
versicherung, die Familienzulagen sowie 
die obligatorische Unfallversicherung. 
Standen bei der Revision von i989 Än
derungen bei der Unfallgesetzgebung, iih 
Vordergrund, so betrifft das Unterzeich
nete Zusatzabkommen i n  erster Liriiedie 
Alters- und Hinterlassenenversicherung. 
Konkret geht es um die Renten
ansprüche von Schweizern und Liechten-

Gemeinden investieren mehr 
Nettoinvestitionen in Höhe von 81,5 Mio. Franken budgetiert 

(mö) - Das Investitionsvolumen der 
Liechtensteiner Gemeinden wächst 
wieder. Für das Jahr 1996 weisen die 
Gemeindevoranschläge Nettoinvesti
tionen in Gesamthöhe von 81,5 Mio. 
franken aus, womit der Rahmen des 
Vorjahresbudgets um über 10 Millio
nen Franken übertroffen wird. Eine 
Zusammenfassung der Gemeindebud
gets 1996 finden Sie auf Seite 5 der 
heutigen Ausgabe. 

Die elf Gemeinden rechnen in diesem 
Jahr mit Gesamtausgaben von 207,5 
Mio. und Gesamteinnahmen in Höhe 
von 178,5 Mio. Franken. Daraus resul
tiert ein Fehlbetrag von 29 Mio. Fran
ken in der Gesamtrechnung. Für die 

Deckung der Mehrausgaben können 
die Gemeinden grösstenteils auf vor
handene Reservemittel zurückgreifen. 

Die laufende Haushaltsrechnung 
1996 aller Gemeinden, die mit der pri
vatwirtschaftlichen Erfolgsrechnung 
verglichen werden kann, weist gemäss 
Budgetierung bei Gesamterträgen von 
158,8 Mio. und Gesamtausgaben von 
106,2 Mio. ein Bruttoergebnis (Cash-
flow) von 52,6 Mip. Franken aus. Nach 
Berücksichtigung der Abschreibungen 
in Höhe von 51,9 Mio. Franken 
schliesst die Laufende Rechnung 1996 
der elf Gemeinden mit einem geringen 
Überschuss von knapp 700 000 Fran
ken ab. 

Z u  den grösseren Gemeinde-Bauprojekten, die zur Realisierung anstehen, gehört 
auch die Erweiterung der Primarschule Mauren, hier am Modell dargestellt. 

steinern, die in beiden Vertragsstaaten 
Leistungsansprüche erworben haben. 

Auch die mit der  AHV-Revision ange
strebte Gleichbehandlung von Mann und 
Frau in der Sozialversicherung, insbeson
dere der Systemwechsel vom bisherigen 
Ehepaar-Konzept auf Individuairenten, 
erforderte Änderungen im geltenden So
zialabkommen. Durch das Zusatzab
kommen wird ausserdem die Vorausset
zung dafür geschaffen, dass Liechten
stein im Zusammenhang mit der Durch
setzung . des ' Gletehheitsgrundsatzes 

.eitlen i-gesetzgeberischen Freiraum<£ür 
eigenständige Regelung erhält. Von Be
deutung ist diese Neuerung deshalb, weif
in der Schweiz mit der 10. AHV-Revision 
das Rentenalter für Männer auf 65 Jahre 
belässen und für Frauen auf 64 Jahre hin

aufgesetzt wurde, während in Liechten
stein für Frauen und Männer das gleiche 
Rentenalter 64 gelten soll. 

Regierungsrat Dr. Michael Ritter be
zeichnete das Sozialabkommen mit der 
Schweiz als eine der wichtigsten bilatera
len Vereinbarungen für Liechtenstein. 
Die Bedeutung des Zusatzabkommens, 
das noch von den Parlamenten beider 
Vertragsstaaten ratifiziert werden muss, 
ergibt sich nach seinen Worten aus dem 
Umstand,dass jeder dritte Versicherte im 
Fürstentum Liechtenstein davon betrof
fen, werde, Auch Bundesrätin Ruth Drei
fuss unterstrich in einer kurzen Stellung
nahme bei der feierlichen Vertragsunter
zeichnung die Bedeutung der vertrag
lichen Vereinbarungen im Sozialbereich 
zwischen den beiden Nachbarstaaten. 

4,7 Prozent weniger Gästeankünfte 
Sommerfremdenverkehr 1995 mit Ergebnis wie im Jahre 1962 

(M.) - Die Statistik für den Sommer
fremdenverkehr 1995 weist im Vergleich 
zur Sommersaison 1994 schwächere Er
gebnisse bei den Ankünften und bei den 
Logiernächten auf. Wie aus der soeben 
vom Amt für Volkswirtschaft veröffent
lichten Hremdenverkehrsstatistik der 
Sommersaison 1995 hervorgeht, musste 
bei den Gästeankünften gegenüber dem 
Vorjahr ein Rückgang von 4,7 Prozent 
und bei den Logiernächten ein Rückgang 
von 2,5 Prozent verzeichnet werden. Seit 
1990 (52 402 Ankünfte) ergab sich somit 
bei den Ankünften ein Rückgang von 
30,1 Prozent. Insgesamt entsprechen die 
Ankünfte und Logiernächte der Som
mersaison 1995 in etwa jenen aus dem 
Jahre 1962. 

Als Sommersaison gelten in der Stati
stik die Monate Mai bis Oktober. Im 
liechtensteinischen Fremdenverkehr 
entfallen sechs von zehn Ankünften und 
fünfeinhalb von zehn Übernachtungen 
auf die Sommersaison. 

Aufenthaltsdauer: 1,9 Tage 
In der Sommersaison 1995 (Sommer

saison 1994) wurden im Monatsdurch
schnitt 53,3 (54,0) Betriebe erfasst. 

Für die gemeldeten Betriebe sind 36 
534 (38 340) Gästeankünfte und 70 482 
(72 279) Logiernächte gebucht worden. 
Das ergibt einen Rückgang von 4,7 Pro
zent (4,7 Prozent) bei den Ankünften 
und 2,5 Prozent (3.6 Prozent) bei den Lo
giernächten. Die durchschnittliche Auf
enthaltsdauer der Gäste betrug lediglich 
1,9 Tage. 

Die durchschnittliche Gastbettenbe
setzung betrug 30,0 Prozent (30,0 Pro
zent). 

Eine höhere Gastbettenäuslastung 
konnte im Vorjahresvergleich einzig für 
die Betriebe in Balzers/IHesen und 
Schaan/Planken festgestellt werden. 

Vaduz und TViesenberg 

Auf Vaduz entfielen 38,9 Prozent.(39,8 
Prozent) der Ankünfte und 29,7 Prozent 
(30,3 Prozent) der Nächtigungen, auf 
Triesenberg 24,3 Prozent (25,5 Prozent) 
der Ankünfte und 33,1 Prozent (35,8 Pro
zent) der Nächtigungen; 62,7 Prozent 
(66,1 Prozent) des Nächtigungstourismus 
in Liechtenstein konzentrierte sich damit 
auf diese beiden Gemeinden. 

Wie vor 33 Jahren 
Das Gesamtbild zeigt weiterhin einen 

stetigen Rückgang der gezählten Gä
steankünfte sowie Logiernächte. Das 
Total der Ankünfte und Logiernächte 
der Sommersaison 1995 entsprach in 
etwa jenen aus dem Jahre 1962. Die 
Gäste aus Deutschland führten erneut 
die Rangliste an, vor denjenigen aus der 
Schweiz und den Gästen aus den USA. 
Bei den Auslandsgästen konnten erfreu
liche Zunähmen der Ankünfte sowie! 
Nächte einzig aus den Ländern Schweiz 
und Österreich verzeichnet werden. 
Augenfällig ist dabei die Zunahme der 
Nächtigungen um 72,4 Prozent (+1735) 
bei den österreichischen Gästen. Auch 
bei den Inlandgästen konnten wiederum 
Zunahmen festgestellt werden. 

Gegenüber der Sommersaison 1994 
mussten 1995 bei den Logiernächten bei 
den Alpenhotels und Privatzimmern 
Rückgänge registriert werden. Einzig die 
Hotels im Talgebiet konnten eine höhere 
Nächtigungszahl erreichen. 

Mehr Beschäftigte. 
In den erfassten Betrieben waren in 

der Sommersaison 1995 (1994) im Mo
natsdurchschnitt 541 (456) Personen 
hauptberuflich beschäftigt. Dabei belief 
sich der Frauenanteil an den Gesamtbe
schäftigten auf 51,9 Prozent (60,0 Pro
zent) oder auf 280,7 (273,5) Personen. 

KOMMENTAR 

Frust und Lust liegen oft nahe zu
sammen. Regierungsrat Dr. Michael 
Ritter hat sich furchtbar aufgeregt -
am Pressegespräch vom Dienstag 
nachmittag, nachdem das Regie
rungskollegium bereits am Vormittag 
im VOLKSBLATT lesen konnte, dass 
Bundesrätin Ruth Dreifuss nach einer 
Auskunft aus dem Berner Bundes
haus zur Unterzeichnung eines Zu
satz-Sozialabkommens nach Vaduz 
kommen werde. Offensichtlich wollte 
der Wirtschafts- und Sozialminister, 
der schon unter dem bevorstehenden 
Wahlkampf-Stress - mit dem Vorzei
gen einer möglichst positiven Bilanz 
seiner Tätigkeiten - zu stehen scheint, 
der Öffentlichkeit eine Überraschung 
präsentieren. 

Ebenso aufgeregt hat den Sozial-
Regierungsrat, was ihn die Farbe er
neut wechseln liess, dass sowohl 
VOLKSBLATT- wie Vaterland-Jour-

Die Farbe gewechselt 
nalisten ohne seine Erklärung 
wussten, bei welchem Altersjahr das 
Rentenalter f ü r  Frauen und Männer 
festgelegt wird. Auch diese Neuerung 
wollte er offenbar als seine grosse Er
rungenschaft - unter dem Titel der 
Gleichstellung bzw. Gleichberechti
gung - unter das Volk streuen. 

Bei Dreifuss wie bei Rentenalter -
die Luft war trotz grosser, aber unver
ständlicher Geheimniskrämerei ein
fach draussen. Doch der Auftritt bei 
der Unterzeichnung des Sozialab
kommens mit der Bundesrätin hat 
Regierungsrat Ritter. .entschädigt. 
Kaum jemals sah man im Regie
rungsgebäude ein derart strahlendeß 
Regierungsmitglied, und das will was 
heissen nach soviel Jahren zelebrier
ter VU-Händeschüttel-Politik. 

Die Aufregung um das Rentenalter 
sollte sich bei ihm, wenn er nach
denkt, wieder legen. Schliesslich ver
kündete e r -  nach dem zustimmenden 
AHV-Urnengang der Schweizer - im 
vergangenen Sommer selbst, dass eine 
Angleichung an die Schweiz erfolgen 
werde. Allerdings mit Gleichstellung 
von Frau und Mann. Und das konnte 
nur das Rentenalter 64 sein. 

Günther Meier 

Teilweise erhebliche 
Lawinengefahr 

Davos (AP) In den Alpen herrscht 
gebietsweise eine erhebliche Lawi
nengefahr. Wie das Eidgenössische 
Institut für Schnee- und Lawinenfor
schung Weissfluhjoch-Davos am Frei
tag mitteilte, ist auf Freitag im Gott
hardgebiet sowie am zentralen und 
östlichen Alpennordhang bis zu ei
nem halben Meter Schnee gefallen. 
Die erhebliche Schneebrettgefahr be
zieht sich auf die Gebiete mit dem 
grössten Schneezuwachs sowie die 
Waadtländer und Freiburger Alpen. 
Gefahrenstellen befinden sich in 
Kammlagen aller Expositionen sowie 
an Steilhängen mit neuen Trieb
schneeansammlungen Uberetwa 1600 
Metern. Im Berner Oberland, im Wal
lis, Graubünden und mittleren Tessin 
ist die Schneebrettgefahr mässig. Ge
fahrenstellen befinden sich meist in 
Kammlagen mit neuen THebschnee-
ansammlungen sowie an Steilhängen 
der Expositionen West über Nord bis 
Nordost oberhalb rund 1800 Metern. 
Im übrigen Tessin ist die Schneebrett
gefahr gering. Gefahrenstellen sind 
immer noch an kammnahen Steilhän
gen sowie an Stellen mit Triebschnee
ansammlungen vorhanden. Das La
wineninstitut weist darauf hin, dass 
die Neuschneeschichten sich mit der 
Altschneedecke sehr schlecht ver
bunden haben. 


